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Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsbildenden Bereich 
(SiJu) - Termine und Stichtag 2020 
 
 
Termine 2020: 
 
Antragsstichtag für Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler aus dem 
Berufsbildenden Bereich (SiJu) 
 
20.04.2020 Der voraussichtliche Förderzeitraum ist vom 01.08.2020 bis zum 

30.06.2022 und damit an den voraussichtlichen Förderzeitraum der 
Jugendwerkstätten in der Übergangsphase gekoppelt. Dieser gilt 
vorbehaltlich der Zustimmung der EU-Kommission zur Änderung des 
Operationellen Programms für Niedersachsen. Die Teilnehmenden haben 
bei Austritt am 30.06.2022 ihre Schulpflicht erfüllt. Die bisherige 
Platzverteilung bleibt aller Voraussicht nach unverändert.  
Der Förderaufruf erfolgt gesondert. 

 
 
Vorlage der Zwischennachweise: 
 
30.04.2020 Stichtag für die Vorlage der Zwischennachweise für alle aktuell laufenden 

Projekte  
 
 
Vorlage der Verwendungsnachweise 
 
31.10.2020 Stichtag für die Vorlage der Verwendungsnachweise der    Maßnahmen 

für Schülerinnen und Schüler aus dem Berufsbildenden Bereich (SiJu) 
(Projektlaufzeit 01.08.2017-31.07.2020) 

 
 
Weitere Informationen und Hinweise: 
 
Quartalsweise Mittelanforderungen 
 
Im Zuwendungsbescheid wurde Ihnen unter „Auszahlung und Nachweis der 
Verwendung“ dargelegt, dass der regelmäßige Mittelabfluss zur Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Abrechnung Ihres Projektes erforderlich ist und in die Beurteilung 
des Projekterfolges einfließt. 
 
Darüber hinaus ist ein regelmäßiger Mittelabfluss wichtig, um sicherzustellen, dass keine 
Mittel verloren gehen. Aufgrund der unregelmäßigen Mittelanforderungen in der 
Vergangenheit wurden die zur Verfügung stehenden Mittel bereits durch das 
Finanzministerium gekürzt. Diese Mittel sind unwiederbringlich verfallen und können 
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auch nicht mehr durch einen Mittelübertrag in das kommende Haushaltsjahr übertragen 
werden.  
 

Wir möchten Sie daher daran erinnern, in Ihrem eigenen Interesse Mittelanforderungen 
quartalsweise zu stellen. 
 
 
Sollten sich für Sie Fragen ergeben, so wenden Sie sich bitte an die Ihnen bekannten 
Ansprechpartnerinnen und -partner der Jugendberufshilfe.  
 
Unsere Hotline ist von montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der 
Telefonnummer 0511 30031 920 zu erreichen. Für Rückfragen und Anliegen stehen wir 
Ihnen auch per E-Mail an esf-jugendberufshilfe@nbank.de zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Team Jugendberufshilfe 
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